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I. Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben 
nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB im Lagebericht und 
Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2009 

 
Kapital- und Stimmrechtsstruktur 
Das Grundkapital der Splendid Medien AG betrug zum 31. Dezember 2009 Euro 
9.789.999,00 und ist auf 9.789.999 Inhaberaktien zu einem Nennwert von je 1,00 
Euro je Aktie verteilt. Jede Aktie gewährt gemäß § 26 Abs. 1 der Satzung der Splen-
did Medien AG eine Stimme. Beschränkungen, die die Stimmrechte oder die Über-
tragung von Aktien betreffen, auch wenn sie sich aus Vereinbarungen zwischen Akti-
onären ergeben können, sind dem Vorstand nicht bekannt. Darüber hinaus gewäh-
ren die Aktien keine Sonderrechte, die Kontrollbefugnisse verleihen. 
 
Die Aktionärsstruktur* stellte sich zum Ende des Berichtsjahres wie folgt dar: 
 

Name Anzahl der Aktien % Anteil am Grundkapital 

     

Andreas R. Klein 5.308.984 54,2286 

Familie Klein GbR    617.285   6,3053 

COMMIT GmbH**    495.437   5,0606 

Josef Siepe**    298.113   3,0451 

 
 
* ab Beteiligung von 3 % am Grundkapital 
** gemäß aktuellem Stand der Stimmrechtsmitteilungen 
 
Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes 
Der Vorstand der Splendid Medien AG besteht gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung aus 
einer oder mehreren Personen. Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitglied zum 
Sprecher oder Vorsitzenden des Vorstandes ernennen. Ferner können stellvertre-
tende Vorstandsmitglieder bestellt werden; diese haben in Bezug auf die Vertretung 
der Gesellschaft nach außen dieselben Rechte wie die ordentlichen Mitglieder des 
Vorstandes. Der Vorstand der Splendid Medien AG setzt sich derzeit aus drei Mit-
gliedern zusammen. Gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung erfolgen die Festlegung der Zahl 
der Mitglieder des Vorstandes, deren Bestellung und Abberufung sowie der Ab-
schluss, die Änderung und Beendigung von Arbeitsverträgen mit Vorstandsmitglie-
dern durch den Aufsichtsrat. 
 
Satzungsänderungen 
Für die Änderung der Satzung ist grundsätzlich die Hauptversammlung zuständig 
(§ 179 Abs. 1 Satz 1 AktG). Gemäß § 22a der Satzung ist der Aufsichtsrat befugt, 
Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen, zu beschließen. 
 
Wesentliche Vereinbarungen für den Fall eines Übernahmeangebots  
Die Splendid Medien AG hat keine wesentlichen Vereinbarungen unter der Bedin-
gung eines Kontrollwechsels abgeschlossen. Dies betrifft auch eventuelle Entschädi-
gungsvereinbarungen mit Vorstandsmitgliedern oder Arbeitnehmern. Aus dem Ver-
trag über eine langfristige Finanzierung mit der HSBC Trinkaus & Burkhardt KG, 
Düsseldorf/H.E.A.T Mezzanine S.A., Luxemburg, kommt eine Vereinbarung zum 
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Kontrollwechsel nur dann zum Tragen, wenn der Kontrollwechsel eine verschlechter-
te Bilanzbew ertung nach sich ziehen würde. 
 
Befugnisse des Vorstandes zur Ausgabe von Aktien 
Die Befugnisse des Vorstandes, Aktien auszugeben, sind in § 5 Abs. 3 bis 7 der Sat-
zung geregelt: 
 
Genehmigtes Kapital 
Genehmigtes Kapital I 
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 2. Juli 2004 war der Vorstand ermäch-
tigt worden mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft für 
die Dauer bis zum 20. Juli 2009 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen oder 
Sacheinlagen um bis zu insgesamt 3.560.000,00 Euro durch Ausgabe von neuen, 
auf den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von 1,00 Euro je Aktie zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand wurde ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates jeweils über den Ausschluss der gesetzlichen Bezugsrechte der Akti-
onäre zu entscheiden. Die Gesellschaft hatte von dieser Berechtigung keinen 
Gebrauch gemacht. 
 
Genehmigtes Kapital II/2005 
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 6. Juli 2005 wurde der Vorstand er-
mächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates für 
die Dauer bis zum 1. August 2010 einmalig oder mehrmalig gegen Bareinlagen oder 
Sacheinlagen um bis zu insgesamt 978.000,00 Euro durch Ausgabe von neuen, auf 
den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von 1,00 Euro je Aktie zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital II/2005). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates jeweils über den Ausschluss der gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre 
zu entscheiden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Anhang. 
 
Bedingtes Kapital 
Bedingtes Kapital I 
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20. Juni 2001 ist das Grundkapital der 
Gesellschaft um bis zu nominal 890.000,00 Euro (Bedingtes Kapital I) durch Ausgabe 
von neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von 1,00 Euro je Aktie 
bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Einlösung von 
Bezugsrechten, die im Rahmen des Aktienoptionsplanes 2001 gewährt werden. Für 
Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft liegt die Zuständigkeit zur Gewährung 
von Bezugsrechten ausschließlich beim Aufsichtsrat. Weitere Einzelheiten entneh-
men Sie bitte dem Anhang. 
 
Bedingtes Kapital II 
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 6. Juli 2005 ist das Grundkapital um 
bis zu 3.000.000,00 Euro bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 3.000.000 Aktien 
im Nennbetrag von je 1,00 Euro (Bedingtes Kapital II/2005). Die bedingte Kapitaler-
höhung dient ausschließlich der Bedienung von Wandlungs- und Optionsrechten, die 
aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 6. Juli 2005 
aus bis zum 5. Juli 2010 auszugebenden Wandel- und Optionsschuldverschreibun-
gen resultieren. 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates den weiteren Inhalt 
der Aktienrechte und die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapi-
talerhöhung festzulegen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Anhang. 
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Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 
Durch Beschluss der Hauptversammlung der Splendid Medien AG am 10. Juni 2009 
wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis 18 Monate 
nach dem Tag der Beschlussfassung Aktien der Splendid Medien AG in einem Um-
fang von bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grund-
kapitals oder – falls dieser Betrag geringer ist – des zum Zeitpunkt der jeweiligen 
Ausübung der vorliegenden Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu jedem zu-
lässigen Zweck im Rahmen der gesetzlichen Beschränkungen zu erwerben. Dabei 
dürfen die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen mit anderen 
Aktien der Gesellschaft, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden, oder ihr nach 
den §§ 71a ff. Aktiengesetz zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % 
des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen. Die Ermächtigung darf nicht zum 
Zwecke des Handels mit eigenen Aktien genutzt werden. Der Erwerb darf nach Wahl 
des Vorstandes mit Zustimmung des Aufsichtsrates über die Börse oder mittels eines 
an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebotes oder einer an die Aktionäre 
der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsan-
geboten erfolgen. Der Erwerb darf nach Wahl des Vorstandes mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates auch unter Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre in anderer 
Weise erfolgen, und zwar wenn der Erwerb im Rahmen des Zusammenschlusses mit 
Unternehmen oder des Erwerbs von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen 
oder Unternehmensteilen erfolgt oder wenn es sich um einen Paketerwerb von min-
destens 1 % des derzeitigen Grundkapitals handelt und ein solcher Erwerb einem 
Zweck dient, der im vorrangigen Interesse der Gesellschaft liegt und geeignet und 
erforderlich ist, diesen Zweck zu erreichen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates Aktien der Splendid Medien AG, die auf Grund der vor-
stehenden Ermächtigung erworben werden, über die Börse oder durch ein Angebot 
an alle Aktionäre zu veräußern und zu allen weiteren gesetzlich zulässigen Zwecken 
zu verwenden, insbesondere zur Einführung von Aktien der Splendid Medien AG an 
Börsen, an denen sie bisher nicht zum Handel zugelassen sind, zur Verwendung im 
Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unterneh-
men, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen, zur Veräußerung an 
Dritte und an 
alle Aktionäre, sowie zur Einziehung. 
 
Köln, im April 2010 
 
Splendid Medien AG 
 
Der Vorstand 

 
gez. Andreas R. Klein    gez. Alexander Welzhofer gez. Michael Gawenda 
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II. Erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 5 
HGB im Lagebericht und Konzernlagebericht für das 
Geschäftsjahr 2009 

 
 
Risikobericht 
Als ein auch international agierendes Unternehmen ist die Splendid Medien AG un-
terschiedlichen Risiken ausgesetzt. Ziel des Risikomanagementsystems der Splendid 
Medien AG ist es, Einzelrisiken zu identifizieren und transparent aufzubereiten, an-
gemessen zu steuern sowie geeignete Vorsorgemaßnahmen in die Entscheidungen 
und Geschäftsprozesse zu integrieren und diese Maßnahmen kontinuierlich anzu-
passen, weiter zu entwickeln sowie zu optimieren. 
 
Risikomanagement 
Eine frühestmögliche und vollständige Erfassung der bestehenden und potenziellen 
wesentlichen Risiken erfolgt kontinuierlich durch den Vorstand, die Geschäftsführer 
sowie das Management. Die wesentlichen Risiken der Gruppe werden in einem Risi-
kokatalog zusammengestellt und anhand der Kriterien „wirtschaftliches Verlustpoten-
zial“ und „Eintrittswahrscheinlichkeit“ bewertet. Angemessene, überschaubare und 
beherrschbare Risiken werden bewusst eingegangen, wenn sie gleichzeitig einen 
angemessenen Ertrag erwarten lassen oder unvermeidbar sind. Risiken aufgrund 
von Fremdverschulden oder durch höhere Gewalt werden nach Möglichkeit versi-
chert. Für alle anderen Risiken werden geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen 
festgelegt. Die Wirksamkeit der Steuerungsmaßnahmen sowie die Risikosituation 
insgesamt werden mindestens zweimal jährlich überarbeitet und aktualisiert. Die Ge-
samtverantwortung für das Risikomanagement trägt der Vorstand. Er gibt die Risiko-
politik vor und entscheidet über die Gesamtheit der von der Splendid-Gruppe zu tra-
genden Risiken sowie über die Steuerungsmaßnahmen zur Risikovermeidung bzw. -
reduzierung. Der Vorstand veranlasst die Pflege des zentralen Risikokatalogs, in 
dem alle wesentlichen Risiken, die entsprechenden Risikobewertungen sowie die 
Gegenmaßnahmen zusammengeführt sind. Auf Basis des Risikokatalogs wird min-
destens zweimal jährlich ein Bericht für den Vorstand erstellt. Treten zwischenzeitlich 
Risiken auf, die einen wesentlichen Einfluss auf die Risikolage der Gruppe haben, 
wird der Vorstand umgehend informiert. Der Aufsichtsrat erhält mindestens zweimal 
jährlich einen ausführlichen Bericht über das Risikomanagement der Splendid-
Gruppe. Die Konzeption und die Funktionsfähigkeit des Risikomanagements sind 
Gegenstand der Konzernabschlussprüfung. Im Rahmen der Risikobetrachtung wer-
den folgende Felder in besonderem Maße analysiert, da sie in direktem Zusammen-
hang mit der Finanz-, Vermögens- und Ertragslage des Unternehmens stehen. 
 
Einkauf und Absatz von Filmlizenzen 
Bei der Akquisition von Filmlizenzen steht das Vermarktungspotenzial aller Wert-
schöpfungsstufen im Vordergrund. Die für den Filmeinkauf verantwortlichen Ge-
schäftsführer der Tochtergesellschaften erstellen hierfür in Zusammenarbeit mit dem 
Vertrieb „Acquisition Proposals“, in denen neben einer projektbezogenen Analyse u. 
a. die Auswirkung auf die Rentabilität und Liquidität des Gesamtunternehmens ana-
lysiert wird. Dennoch verbleibt das Risiko, ob der jeweilige Film den Publikumsge-
schmack trifft und somit letztlich ein wirtschaftlicher Erfolg wird. Dies gilt für alle 
Wertschöpfungsstufen. Unabhängig von den wirtschaftlichen Risiken können sich 
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rechtliche Risiken aus den zum Teil komplexen Einkaufs- und Verkaufsverträgen er-
geben. Die mit dem Einkauf von Filmlizenzen befassten Tochtergesellschaften der 
Splendid Medien AG holen daher regelmäßig externen juristischen Rat ein. Die Aus-
wirkungen der jeweils aktuellen wirtschaftlichen Lage auf die Auswertungsmöglich-
keiten der akquirierten Filmrechte ist Gegenstand mehrfacher unterjähriger Prüfun-
gen. 
 
Home Entertainment 
Einen großen Teil der Gesamtumsätze erzielt die Splendid-Gruppe im Bereich Home 
Entertainment. Grundsätzlich besteht das Risiko, dass dieser Markt von der Konjunk-
turlage, insbesondere von der Konsumneigung der Verbraucher sowie der wirtschaft-
lichen Lage des Einzelhandels abhängig ist. Bisher konnte sich der Home Entertain-
ment Markt trotz der Auswirkungen der Finanzkrise zufriedenstellend entwickeln. In-
wiefern sich ein anhaltend angespanntes Geschäftsklima mit ggf. Unsicherheiten auf 
dem Arbeitsmarkt sowie Preissteigerungserwartungen der Verbraucher auf die Kon-
sumneigung auswirkt, bleibt abzuwarten. 
 
TV-Auswertung 
Die Splendid-Gruppe generiert u. a. Umsätze aus dem Verkauf von Filmen an das 
Free-TV und Pay-TV. Sinkende Werbeeinnahmen oder eine geringe Abonnementen-
zahl beeinflussen in erheblichem Maße das Einkaufsbudget der Fernsehsender. Die 
wirtschaftliche Situation in der Medienlandschaft, darunter mögliche negative Auswir-
kungen der Konjunkturkrise sowie Veränderungen in den Zahlungsmodalitäten der 
Fernsehsender mit vergleichsweise längeren Zahlungszielen beeinflussen unter Um-
ständen die Finanz- und Ertragslage der Splendid-Gruppe negativ. 
 
Produktpiraterie  
Die Filmindustrie beklagt seit einigen Jahren die illegalen Downloadmöglichkeiten 
aus dem Internet, die durch die Einrichtung von DSL-Leitungen rasant zugenommen 
haben. Auch andere Formen der Produktpiraterie, wie die Verbreitung illegaler 
DVD/Blu-ray-Kopien gehen zu Lasten der Filmindustrie, insbesondere der DVD/Blu-
ray-Branche. Von Seiten der Industrie wurde eine Reihe von Initiativen ins Leben 
gerufen, die die Produktpiraterie zunehmend eingrenzen sollen. Generell ist festzu-
halten, dass die Produkte der Konzerngesellschaften in unterschiedlichem Maße von 
illegalen Downloads betroffen sind. Die Produkte der Polyband GmbH sowie der Kids 
for Kids GmbH mit ihren Special Interest- und Kinderprogrammen unterliegen dabei 
einem deutlich geringeren Risiko als die Spielfilmprodukte der Splendid Film GmbH. 
Dies ist vornehmlich auf die unterschiedlichen Zielgruppen des jeweiligen Genres 
zurückzuführen. 
Die Splendid-Gruppe hat im Berichtsjahr die Kopierschutzsysteme für die DVD-
Produkte weiter optimiert und im Vorjahr Kopierschutz-Systeme für die neuen Blu-
ray-Produkte eingeführt. Generell ist das wirtschaftliche Risiko für die Splendid-
Gruppe als marktkonform zu beurteilen. 
 
Währungsrisiken 
Die Splendid-Gruppe erwirbt Filmlizenzen u. a. in den USA und Fernost. Da diese 
Lizenzen vorwiegend im deutschsprachigen Raum ausgewertet werden, kann sich 
durch Wechselkursschwankungen zwischen Euro/Dollar die Ertragslage des Unter-
nehmens positiv oder negativ verändern. Die Splendid-Gruppe kalkuliert Projekte und 
Investitionen auf der Grundlage von Plankursen. 
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Eine deutliche Abweichung von Ist- zu Plankursen löst eine Prüfung geeigneter Si-
cherungsinstrumente aus. Entsprechende Kurssicherungsmaßnahmen werden fall-
weise durchgeführt.  
 
Risiken aus Zahlungsausfall oder -verschiebungen 
Die Splendid-Gruppe wertet den überwiegenden Teil der erworbenen Lizenzrechte 
im Home Entertainment sowie im Handel mit TV-Gesellschaften im deutschsprachi-
gen Raum aus. Wirtschaftliche Entwicklungen, insbesondere die Geschäftslage so-
wie das Zahlungsverhalten der Handelspartner, die für die Splendid-Gruppe in Zah-
lungsausfall oder -verschiebungen resultieren können, werden im Rahmen regelmä-
ßiger Reports beobachtet. Das bestehende Forderungsmanagement wurde einer 
weiteren Aktualisierung und Optimierung unterzogen, die im Laufe des Berichtsjahres 
abgeschlossen wurde. Ein Teil der Forderungen aus dem Bereich Home Entertain-
ment ist über entsprechende Forderungsausfallversicherungen und ein verändertes 
Abrechnungsprozedere gegenüber wichtigen Großkunden abgesichert. 
 
Finanzierung und Financial Covenants 
Die Ausstattung mit ausreichendem Kapital für den Erwerb von Filmlizenzen ist für 
den Konzern von entscheidender Bedeutung. Die Splendid-Gruppe hat im Berichts-
jahr mit der National-Bank Essen eine Betriebsmittelkreditlinie, nutzbar als Kontokor-
rentkredit, Akkreditivlinie und Linie für die Anrechnung aus Devisentermingeschäften, 
vereinbart. Darüber hinaus hat die Splendid-Gruppe mit der National-Bank eine Ver-
kaufskreditlinie vereinbart, die für Vorfinanzierungen von Filmakquisitionen genutzt 
werden kann. Per 31. Dezember 2009 betrug die Kredit- Inanspruchnahme aus dieser 
Vorfinanzierung 0,5 Mio. Euro. Für beide Kreditvereinbarungen hat sich die Splendid-
Gruppe zur Vorlage von Jahresabschlüssen sowie unterjähriger Berichte verpflichtet. 
Weitere, über die im üblichen Umfang hinausgehenden Kreditbedingungen, die sich 
aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der National-Bank ergeben, bestehen 
nicht. Gesonderte Financial Covenants wurden nicht vereinbart. 
Im Geschäftsjahr 2006 hatte die Splendid-Gruppe eine langfristige Finanzierung mit 
der HSBC Trinkaus & Burkhardt KG, Düsseldorf, (H.E.A.T Mezzanine II Fonds) über 
7,5 Mio. Euro vereinbart, die mit 7,993 % jährlich verzinst wird. Der Effektivzinssatz 
beträgt 8,7 %. Ein Zinsänderungsrisiko besteht insoweit nicht. Lediglich für den Fall, 
dass die jährlich durchzuführende Bilanzbeurteilung für zwei aufeinanderfolgende 
Geschäftsjahre ein definiertes Rating unterschreitet, erhöht sich der geschuldete Zins 
um 50 Basispunkte p.a., berechnet auf den Basisbetrag. In der für das Geschäftsjahr 
2008 erfolgten Bilanzbeurteilung wurden die Kriterien für ein positives Rating erfüllt. 
Weitere, über die im üblichen Umfange bestehenden Gepflogenheiten hinausgehen-
den Financial Covenants (z.B. außerordentliches Kündigungsrecht im Insolvenzfall) 
bestehen nicht. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie dem Konzernanhang. Auf der 
Grundlage der genannten Bedingungen sind gegenwärtig keine weiteren Auswirkun-
gen auf die Finanzsituation ersichtlich. Die Splendid-Gruppe verfügt über eine stabile 
Finanz- und Liquiditätsstruktur. Die wirtschaftliche Stabilität der Splendid Medien AG 
ist unabhängig von dem Abschluss möglicher weiterer Finanzierungsvereinbarungen 
gewährleistet. 
 
Schlüsselpersonen-Risiko 
Der wirtschaftliche Erfolg der Gruppe wird maßgeblich beeinflusst durch das Mana-
gement und wichtige Know-how -Träger in den Tochtergesellschaften. Ein plötzlicher 
Wegfall dieser Schlüsselpersonen kann zu einer negativen Beeinflussung der Ge-
schäftstätigkeit der Tochtergesellschaften und des Konzerns führen. Die Gesellschaft 
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begegnet dem Risiko mit Nachfolge- und Vertreterregelungen. Unternehmensbeteili-
gungen, flache Hierarchien sowie erfolgsorientierte Vergütungsmodelle zielen auf die 
Arbeitszufriedenheit und Loyalität der Mitarbeiter in den Gesellschaften ab. 
 
Rechtliche Risiken 
Die Splendid Medien AG unterlag zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft Splendid 
Film GmbH Haftungsrisiken aus der ehemaligen Tochtergesellschaft Splendid Pictu-
res, Inc. Eine entsprechende Rückstellung wurde bereits im Geschäftsjahr 2002 in 
der Splendid Film GmbH gebildet. Der Vorstand hat diese Risikolage kontinuierlich 
beobachtet und zum Jahresende einer erneuten Bewertung unterzogen. Die Bewer-
tung führte zu der Einschätzung, dass diese Risiken nicht mehr ersichtlich sind. Da-
her wurde die bestehende Rückstellung vollständig aufgelöst. Auch weitere wesentli-
che rechtliche Risiken sind – bis auf die im Rahmen der Filmverträge genannten all-
gemeinen Risiken – nicht ersichtlich. 
 
Risiken der Tochtergesellschaften 
Möglichen Risiken der Tochtergesellschaften mit Auswirkung auf den Konzern wird 
mittels eines standardisierten monatlichen Reportings begegnet, bei dem Soll/Ist-
Abweichungen an den Vorstand berichtet werden. Der Aufsichtsrat wird von den 
wichtigsten Entwicklungen innerhalb der Gruppe im Rahmen der Monatsberichter-
stattung in Kenntnis gesetzt. Der Vorstand hat im Berichtsjahr die bestehenden Sys-
teme geprüft und, sofern erforderlich, an die Notwendigkeiten angepasst und opti-
miert. 
 
Corporate Compliance 
Zur Prävention von Korruptionsfällen und sonstigen Rechtsverstößen dient eine kon-
zerninterne Corporate Compliance-Richtlinie. Der Vorstand und das Management 
sind für die Einhaltung der Richtlinie verantwortlich und berichten im Rahmen regel-
mäßiger Abfragen über mögliche Verstöße. Des Weiteren ist ein Compliance Mana-
ger als Ansprechpartner bei Entdeckung möglicher Verstöße gegen den Prinzipien-
katalog eingesetzt. Es sind bisher keine Verstöße gegen die Richtlinie aufgetreten. 
 
Internes Kontrollsystem (IKS) 
Ziel des internen Kontrollsystems der Splendid Medien AG ist es, das Vermögen des 
Unternehmens zu sichern und die betriebliche Effizienz zu steigern. Die Überprüfung 
der Einhaltung interner Vorgaben, gesetzlicher Vorschriften sowie eines ordnungs-
gemäßen Rechnungs- und Berichtswesens sind Maßnahmen im Rahmen des IKS. 
Die Kontrollaktivitäten zur Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit 
der Rechnungslegung werden auf alle Funktionsbereiche der Gesellschaft bezogen 
und umfassen beispielhaft die Analyse von Sachverhalten und Entwicklungen im 
Rahmen des Konzern-Controllings. Die Trennung von Verwaltungs-, Ausführungs-, 
Abrechnungs- und Genehmigungsfunktionen und deren Wahrnehmung durch ver-
schiedene Personen in wichtigen Funktionsbereichen reduziert die Möglichkeit zu 
vermögensschädigenden Handlungen. Bei wesentlichen Geschäftsvorfällen besitzen 
der Vorstand bzw. die Geschäftsführung der Tochtergesellschaften zudem Entschei-
dungs- bzw. Kontrollfunktion. 
Die Splendid-Gruppe legt daneben jährlich in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat zu-
sätzliche Prüfungsgegenstände im Rahmen des Risikomangements/Internen Kon-
trollsystems fest. Die Prüfungen werden in der Regel durch unabhängige Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften durchgeführt. Im Jahr 2009 
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wurden im Rahmen des Risikomanagements mehrere Geschäftsprozesse einer Re-
vision unterzogen und – sofern erforderlich – optimiert. 
Trotz dieser Bemühungen können weder das Interne Kontrollsystem noch das Risi-
komanagement-System eine vollständige Sicherheit bezüglich des Erreichens der 
damit verbundenen Ziele geben. Wie alle Ermessensentscheidungen können auch 
solche zur Einrichtung angemessener Systeme grundsätzlich fehlerhaft sein. Kontrol-
len können aus Fehlern oder Irrtümern heraus in Einzelfällen nicht funktionsfähig sein 
oder Veränderungen von Umgebungsvariablen können trotz entsprechender Über-
wachung verspätet erkannt werden. 
 
 
Köln, im April 2010 
 
Splendid Medien AG 
 
Der Vorstand: 
 
 
 
gez. Andreas R. Klein    gez. Alexander Welzhofer  gez. Michael Gawenda 
 
 


